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Eingetragen beim Amtsgericht Dresden VR 12806 

Beitragsordnung 
des Bob- Skeleton Club Sachsen Oberbärenburg e.V.   

 

§ 1 Grundsatz 

 
Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie regelt die 

 Beitragsverpflichtungen der Mitglieder sowie die Gebühren und Umlagen.  

Sie kann nur von der Mitgliederversammlung des Vereins geändert werden. 

 

§ 2  Beschlüsse  
 

 1. Die Mitgliederversammlung beschließt die Höhe des Beitrags, die Aufnahmegebühr 

 und Umlagen. Durch den Vorstand können zusätzlichen Gebühren festgelegt werden, 

 wenn zusätzliche Aufgaben zu finanzieren sind. 

 

 2. Die festgesetzten Beträge werden zum 30. April des folgenden Jahres erhoben, in 

 dem der Beschluss gefasst wurde. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann 

 auch ein anderer Termin festgelegt werden. 

 

§ 3  Beiträge 
 

  1. Beitrags- Mitgliedsform Beitragshöhe für  

   1) Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren         90,-€   

   2) Erwachsene über 18 Jahre     120,-€  

   3) Ehrenmitglieder          frei  

4) Kurzmitgliedschaften ( gilt nur als Kadersportler) 15,-- € pro Monat, 

max. 3 Monate möglich 

    

  2. Änderungen der persönlichen Angaben sind schnellstmöglich mitzuteilen.  

  

 3. Der Mitgliedsbeitrag enthält die Beiträge für die Sportversicherung des 

     Landessportbundes Sachsen (ARAG Sportversicherung) und die GEMA in Höhe  

    der vom KSB, RBSV und LSB festgelegten Sätze. 

  

  4. Der Mitgliedsbeitrag wird durch Einzugsermächtigung zum 30.04. eines jeden  

                 Jahres vom Girokonto im SEPA Verfahren abgebucht.  

      Die Mitglieder erteilen dazu ihre Zustimmung unter Angabe ihrer Bankverbindung. 

 

  5. Die Mitglieder die nicht am Abbuchungsverfahren teilnehmen, entrichten ihre       

Beiträge bis zum 31.03. eines jeden Jahres auf das Beitragskonto des Vereins.  

                 Es ist eine Bearbeitungsgebühr von zusätzlich 10,-- € zu zahlen. 

 

  6. Bei Mahnungen werden bei der  1. Mahnung   10,-- €  und nach der 

      2. Mahnung  20,-- €  berechnet. 
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  Erfolgt nach der 2. Mahnung keine Begleichung des Betrages entscheidet der                

  Vorstand über die weitere Verfahrensweise. 

 

  7. Sollte dem Verein durch nicht richtige angegebene Kontoverbindung oder 

                Unterdeckung des Kontos zusätzlich Gebühren entstehen haftet das Mitglied. 

     Bei Rückbuchungen oder Fehlbuchungen wird eine Gebühr von 25,-- € erhoben. 

  

 8. Bei Vereinseintritt ist bis 31. März der volle Jahresbeitrag von 120,- € (90 €*) zu 

     entrichten.  

 

  9. Bei Mitgliedseintritt innerhalb des Jahres werden folgende Beiträge erhoben: 

  Eintritt ab: 01. April bis 30. Juni   90 €   (67,50 €*) 

     01. Juli bis 30. September  60 €   (45,00 €*) 

    01. Oktober  bis  31. Dezember  30 €   (22,50 €*). 

  * gilt für Jugendliche bis 18 Jahre. 

  

 

 10. Abteilungen können auf Beschluss der Abteilungsversammlung und mit 

                 Zustimmung des Gesamtvorstandes gesonderte Abteilungsbeiträge zur Deckung von  

                 Mehrausgaben erheben. Mitglieder sind bei Eintritt in die Abteilung darüber zu 

                 informieren. 

 

§ 4 Datenschutz 
 

Die Beitrags-, Gebühren und Umlagenerhebung erfolgt durch Datenverarbeitung (EDV). Die 

personengeschützten Daten der Mitglieder werden nach dem Bundesdatengesetz gespeichert. 

 

§ 5 Vereinskonto 
   

  Bank: Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien e.V. 

  InterBank-AccNr (IBAN):   DE19 8559 1000 4515 5356 03 

  Bank Identifier Code (BIC):  GENODEF1GR1 

   

Überweisungen auf andere Konten sind nicht zulässig und werden nicht als Zahlungen 

anerkannt. 

 

§ 6       Vereinsaustritt 

 
Ein Vereinsaustritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Die Kündigung ist bis 

zum 30.09. des Jahres zum Jahresende möglich. 

Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im Verein, werden alle Mitgliedsdaten des jeweiligen 

Mitgliedes gelöscht. 
 


